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Die Urlaubzeit neigt sich dem Ende zu und die „wirklichen“ Probleme müssen 
jetzt einer Lösung zugeführt werden. Die FSG stellt daher zu den nachfol-
genden Problemen Anträge an den Fachausschuss bzw. Dienstgeber. 
 

8 Außendienststunden im Nachtdienst 
Die FSG beantragt eine Außendienstleitung im ND von maximal 7 Stunden. 
 

LLZ-Verweis von Geschädigten auf die PI 
Die FSG spricht sich gegen die Mehrarbeit durch Nachforschungen aus, 
wenn der/die Geschädigte den Anweisungen der LLZ nicht Folge leistet. 
 

Abmeldungen via LLZ 
Die Eigensicherung der KollegenInnen ist der FSG wichtig und deshalb muss 
die LLZ Abmeldungen der Stkw`s annehmen und auch registrieren.   
 

E2a – Stkw-Mitfahrverpflichtung  
Für die FSG muss die Stkw-Mitfahrverpflichtung für E2a fallen, wenn er der 
einzige Dienstführende auf der Dienststelle ist.  
 

ODE/EE – E2b als Zugs-/Gruppen-KdtIn  
Werden E2b als E2a verwendet, muss aus der Sicht der FSG eine entspre-
chende E2a-Abgeltung (Ausgleichs-/Funktionszulage) bezahlt werden.  
 
 


